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Antrag 
 

der Abgeordneten Anton Heinzl, Andreas Ottenschläger 
Kolleginnen und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 90/2013, wird wie folgt geändert: 

1. § 82 Abs. 8 lautet: 
„(8) Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen, die von Personen mit dem Hauptwohnsitz oder Sitz 

im Inland in das Bundesgebiet eingebracht oder in diesem verwendet werden, sind bis zum Gegenbeweis 
als Fahrzeug mit dem dauernden Standort im Inland anzusehen. Die Verwendung solcher Fahrzeuge ohne 
Zulassung gemäß § 37 ist nur während eines Monats ab der erstmaligen Einbringung in das Bundesgebiet 
zulässig. Eine vorübergehende Verbringung aus dem Bundesgebiet unterbricht diese Frist nicht. Nach 
Ablauf eines Monats ab der erstmaligen Einbringung in das Bundesgebiet sind der Zulassungsschein und 
die Kennzeichentafeln der Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, 
abzuliefern. Wenn glaubhaft gemacht wird, dass innerhalb dieses Monats die inländische Zulassung nicht 
vorgenommen werden konnte, darf das Fahrzeug ein weiteres Monat verwendet werden. Danach sind der 
Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln der Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich das 
Fahrzeug befindet, abzuliefern. Die Ablieferung begründet keinen Anspruch auf Entschädigung.“ 

2. Dem § 135 wird folgender Abs. 27 angefügt: 
„(27) § 82 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx tritt mit 14. August 2002 

in Kraft.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht auf die Erste Lesung dem Ver-
kehrsausschuss zuzuweisen.  
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Begründung 
Der Verwaltungsgerichtshof hat in Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung und in Abkehr von der 
bisherigen Verwaltungsübung in seinem Erkenntnis vom 21. November 2013, Zl. 2011/16/0221 entschie-
den, dass die Einbringen in das Bundesgebiet gemäß § 82 Abs. 8 KFG 1967 der Einbringung gemäß § 79 
KFG 1967 entspricht, sodass die Monatsfrist bis zur erforderlichen inländischen Zulassung mit jeder 
Verbringung des Fahrzeuges ins Ausland oder ins übrige Gemeinschaftsgebiet neu zu laufen beginnt. 
Dies würde bedeuten, dass Personen mit Hauptwohnsitz im Inland dauernd Fahrzeuge mit ausländischen 
Kennzeichen im Inland benützen dürfen, wenn sie nur jeweils innerhalb der Monatsfrist das Fahrzeug ins 
Ausland oder ins übrige Gemeinschaftsgebiet verbringen. Eine derartige Vorgangsweise kann weder aus 
sicherheitspolizeilicher noch aus steuerlicher Sicht befürwortet werden, noch entspricht sie den Intentio-
nen des Europäischen Gerichtshofes (vgl. Cura Treuhand C-451/99 vom 21. März 2002), sodass eine 
Novellierung des Kraftfahrgesetzes 1967 unumgänglich ist. 
Es soll in der Bestimmung des § 82 Abs. 8 KFG ausdrücklich klargestellt werden, dass die Frist von ei-
nem Monat ab der erstmaligen Einbringung in das Bundesgebiet beginnt und dass eine vorübergehende 
Verbringung aus dem Bundesgebiet diese Frist nicht unterbricht. 
Diese klarstellende Bestimmung soll zur Vermeidung von Unsicherheiten und komplizierten Verfahren 
rückwirkend mit dem Zeitpunkt in Kraft treten, zu dem die 1-Monatsfrist in § 82 Abs. 8 KFG verankert 
worden ist (14. August 2002). 
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